
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Ehrenamtliche und Helferkreise,  
 
heute möchten wir Sie gerne wieder über einige interessante Neuigkeiten informieren:  
 
1. Einladung zu unserem nächsten Austauschtreffen der Helferkreise am Donnerstag, 
25. Januar 2018  zum Thema: „Fluchtland Somalia- Mehr als Krieg und Terror“ 
Wir laden Sie ganz herzlich zu unserem Austauschtreffen der Helferkreise im Landkreis 
Würzburg am Donnerstag, 25. Januar 2018  um 19:00 Uhr im Matthias-Ehrenfried-Haus ein. 
Schwerpunkt ist dieses Mal das Thema: „Fluchtland Somalia- Mehr als Krieg und Terror“. 
Unser Referent Abdifatah Hussen Mohamed wird uns Einblicke in die somalische Kultur, die 
somalische Küche und auch in seine eigene spannende Geschichte geben.  
Weitere Informationen finden Sie in der beigefügten Einladung (PDF 
20180125_Einladung_Austauschtreffen_Somalia). Um uns die Planung zu erleichtern bitten 
wir um eine formlose Anmeldung per E-Mail oder Telefon bis Dienstag, den 23. Januar 2018. 
Wir freuen uns auf den Abend und einen interessanten Austausch mit Ihnen! 

  
 

2.  Neue Heimat Würzburg!? Neujahresempfang der AWF am 20. Januar 2018 in 
Würzburg  
Die Arbeitsgemeinschaft Würzburger Frauen & Frauenorganisationen e.V (AWF) lädt am 
Samstag, den 20. Januar 2018 um 11:00 Uhr zu einem Neujahresempfang in den 
Wappensaal des Rathauses Würzburg ein. Beim Empfang mit dem Thema „Neue Heimat 
Würzburg!?“ werden Frauen mit unterschiedlichen Hintergründen ihre persönliche 
Geschichte des Ankommens in Unterfranken erzählen. Die Einladung ist der Mail beigefügt 
(PDF Einladung Neujahrsempfang 2018). 

  
 

3. Kundgebung am Sonntag 21. Januar 2018 in Würzburg wegen geplanter 
Abschiebungen nach Afghanistan  
Laut einem Artikel der Deutschen Welle Dari findet die nächste Sammelabschiebung nach 
Afghanistan voraussichtlich am 23. Januar 2018 statt. Die Initiative Bleiberecht ist eine 
ehrenamtliche Initiative aus Würzburg, die sich unter den gegebenen Umständen gegen 
Abschiebungen nach Afghanistan ausspricht. Diese lädt am Sonntag, den 21. Januar  um 
15:30 Uhr am Unteren Markt in Würzburg zu einer Kundgebung gegen Abschiebungen nach 
Afghanistan ein.  

4. Erfahrungsaustausch „Ehrenamtliche Sprachförderung von Asylbewerbern“ am 29. 
Januar 2018 in Weisenburg 
Die lagfa Bayern e.V. lädt am Montag, den 29. Januar 2018 von 10 Uhr bis ca. 15 Uhr zu 
einem Austauschtreffen mit dem Thema „Ehrenamtliche Sprachförderung von 
Asylbewerben“ in Weisenburg ein. Die Veranstaltung richtet sich an alle im Asyl- und 
Flüchtlingsbereich aktiven Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen. Neben dem Austausch über 
ehrenamtlich geführte Deutschkurse und über die lokalen Strukturen in der Flüchtlingshilfe 
besteht auch die Möglichkeit spezielle Anliegen aus der eigenen Arbeit mit Geflüchteten mit 
der erfahrenen Projektleiterin Ursula Erb und anderen Ehrenamtlichen zu besprechen. Für 
Verpflegung während des Tages wird gesorgt. Die Veranstaltungskosten werden von der 
lagfa Bayern e.V. übernommen, auch Fahrtkosten bis zu 40 € können erstattet werden. Die 
Einladung ist mit dem Anmeldeformular der Mail angehängt (PDF 180129_Einladung 
Weißenburg & 180129_Anmeldung Weißenburg). Anmeldeschluss ist der 22. Januar.  

        
 

5. Workshop Muslimische Alltagskultur am 19. Februar 2018 in Erlangen 
Die Universität Nürnberg-Erlangen sucht für einen Workshop zur muslimischen Alltagskultur 
am 19. Februar 2018 in Erlangen Musliminnen und Muslime aus unterschiedlichen 
Lebensbereichen, die bereit sind gemeinsam zu erörtern, wie muslimisches Leben im 
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Sehr geehrte Damen und Herren,  


liebe Ehrenamtliche,  
 


viele Geflüchtete, die momentan nach Würzburg und Umgebung kommen, stammen aus 


Somalia. Doch was wissen wir eigentlich über das ostafrikanische Land am Horn von Afrika? 
Terroranschläge, Piraten und ein zerfallener Staat, das sind wohl die Schlagwörter, die die 


meisten von uns mit Somalia verbinden. Doch was bewegt Somalis abseits von Krieg und 
Terror? Was sind Besonderheiten der somalischen Kultur und der somalischen Küche? Was 


sind besondere Herausforderungen für geflüchtete Somalis in Deutschland?  
Einige Antworten auf diese Fragen wird uns Abdifatah Hussen Mohamed geben können. Er 


ist 2011 nach Deutschland gekommen und betreibt inzwischen mit seiner Frau ein 


afrikanisches Restaurant in Schweinfurt. Neben seiner eigenen spannenden Geschichte,  
wird Herr Hussen Mohamed deshalb auch einige kulinarische Kleinigkeiten im Gepäck haben. 


 
Gerne laden wir Sie ein, zu einem nächsten Austauschtreffen der Helferkreise zum Thema:  


 


„Fluchtland Somalia- Mehr als Krieg und Terror“ 
am Donnerstag, den 25. Januar 2018 von 19:00 – circa 21:00 Uhr  


im Matthias-Ehrenfried-Haus in Würzburg  
(Achtung! Neue Adresse: Kolpingstraße 11, 97070 Würzburg)  


 
Anmeldung erforderlich:  


Um besser planen zu können freuen wir uns über eine formlose Rück- bzw. Anmeldung per 


E-Mail oder Telefon bis spätestens Dienstag, 23. Januar 2018.  
 


Wir freuen uns schon sehr auf Ihre Teilnahme und den Austausch mit Ihnen.  
 


Herzliche Grüße  


 
 


 
Sandra Hahn, Tobias Bothe und Tobias Goldmann  



mailto:s.hahn@caritas-wuerzburg.org
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Anfahrtsbeschreibung Matthias-Ehrenfried-Haus: 
(Kolpingstraße 11; 97070 Würzburg) 


 


 
 


Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln: 
Ausstieg am Hauptbahnhof und zu Fuß durch die Kaiserstraße über den Barbarossaplatz und 


die Oberthürstraße in die Kolpingstraße 11.  
Alternativ mit Straßenbahnlinien 2, 3, 4 oder 5 eine Station bis Juliuspromenade fahren. Von 


dort dann am Barbarossaplatz rechts durch die Oberthürstraße zur Kolpingstraße 11. 


 
Mit dem PKW: 


Einfahrt nach Würzburg und den Schildern in Richtung „Hauptbahnhof“ folgen. Einfahrt in 
Bahnhofstraße. In der Bahnhofstraße befinden sich (kostenpflichtige) Parkplätze. 
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AWF – Ebertsklinge 29 – 97074 Würzburg 


Kontakt: B. Lehrieder – Ebertsklinge 29 – 97074 Würzburg – Tel. 0931 79407925 – www.AWF-Frauen.de – awf-frauen@web.de 


 
 
 


 
 
 
 
 


Herzliche Einladung 
zum 


Neujahrsempfang 
der 


Arbeitsgemeinschaft Würzburger Frauen und Frauenorganisationen 
e.v. (AWF) 


 
am Sonntag, 20. Januar 2018 um 11.00 Uhr 


im Rathaus Würzburg, Wappensaal 
 
 
 


                         NEUE HEIMAT WÜRZBURG !? 
 


frauen aller generationen haben in würzburg eine neue heimat gefun-
den - als vertriebene, gastarbeiterinnen, kontingentflüchtlinge oder 
asylantinnen. beim neujahrsempfang der AWF werden sie über ihr 
wechselvolles leben und ihren start in unterfranken erzählen. 
 
die veranstaltung wird musikalisch begleitet von  
yvonne guillon (piano) und marie-christine hitzler (cello) 
 
wir freuen uns, sie mit ihren freund/innen und bekannten begrüßen 
zu dürfen! 
 
 
 
Barbara Lehrieder, Regine Samtleben, Sabine Stahl,  
Heike Richartz, Martina Kapuschinski, Angelika Vöth 


 
 



http://www.awf-frauen.de/
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 sprachfoerderung@lagfa-bayern.de 
www.lagfa-bayern.de 
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Erfahrungsaustausch 


"Ehrenamtliche Sprachförderung von Asylbewerbern" 


Wann? Montag, 29. Januar 2018 von 10:00 bis 15:00 Uhr in Weißenburg 


Wo? KISS Weißenburg (Westliche Ringstraße 2 in 91781 Weißenburg) 


Sehr geehrte Ehrenamtliche und Kollegen*innen, 


zu diesem Austauschtreffen am 29. Januar 2018 möchten wir Sie sehr herzlich willkommen heißen. 


Nutzen Sie die Chance, sich im Plenum über ihre ehrenamtliche Arbeit auszutauschen oder sich über 


lokale Strukturen rund um den Asyl- und Flüchtlingsbereich zu informieren. 


Moderation: Frau Ursula Erb 


Vorgesehener Ablauf und Inhalte: 


10:00 Uhr: Beginn (die Anreise ist ab 9:30 Uhr möglich) 


 Begrüßung durch Frau Ursula Erb und Vorstellung des Projekts "Sprache schafft Chancen" 


 Tipps und Best-Practice-Beispiele 


 Austausch und Diskussion: Klärung offener Fragen, Erfahrungsaustausch, Anregungen, 


Netzwerkaufbau zu anderen Ehrenamtlichen, Kennenlernen lokaler Strukturen vor Ort und 


vieles mehr 


 Für Mittagessen und weitere Verpflegung wird gesorgt 


15:00 Uhr: Ende und Abreise 


Bitte nutzen Sie für Ihre Anmeldung das dafür vorgesehene Anmeldeformular im Anhang der Mail 


oder im Internet unter www.lagfa-bayern.de/termine-aller-tagungen-fortbildungen-austauschtreffen  


Anmeldeschluss ist der 22. Januar 2018 


Veranstaltungsort (Informationen zur Anreise entnehmen Sie bitte der nächsten Seite): 


KISS Weißenburg: Westliche Ringstraße 2 in 91781 Weißenburg 


Sonstiges: 


Das Austauschtreffen ist für Sie kostenfrei. Die Veranstaltungs- und Verpflegungskosten werden von 


lagfa bayern e.V. übernommen. Fahrtkosten zu diesem Austauschtreffen können von uns gegen 


Vorlage des Originalbelegs bis zu einer maximalen Höhe von EUR 40,00 erstattet werden. 


Es freut sich auf Ihr Kommen 


 
Ursula Erb 
Projektleiterin  



mailto:sprachfoerderung@lagfa-bayern.de

http://www.lagfa-bayern.de/
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Wegbeschreibung 


KISS Weißenburg 


Westliche Ringstraße 2 in 91781 Weißenburg 
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Anmeldung zum Austauschtreffen „Sprachförderung für Asylbewerber“ in Weißenburg (Mittelfranken) am Montag, 29. Januar 2018

Bitte senden Sie diesen Anmeldebogen ausgefüllt per Email an: sprachfoerderung@lagfa-bayern.de

Hiermit melden wir verbindlich folgende Person/en an für das Austauschtreffen in den Räumen von 
KISS Weißenburg (Westliche Ringstraße 2 in 91781 Weißenburg) am 29. Januar 2018:

		

		

		



		1. Vor- und Nachname

		Email-Adresse

		Telefon





		

		

		



		2. Vor- und Nachname

		Email-Adresse

		Telefon





		Lokale Initiative/Träger
(falls vorhanden)

		



		PLZ/Ort:

		



		E-Mail-Adresse:

		



		Telefon:

		





		Ort, Datum

		Unterschrift





Aus organisatorischen Gründen bitten wir um eine Anmeldung bis spätestens zum 22. Januar 2018!

Bitte geben Sie uns umgehend Bescheid, wenn Ihre Teilnahme nach Anmeldung nicht möglich ist unter sprachfoerderung@lagfa-bayern.de  oder unter der Handynummer 0177/6632149 (Frau Ursula Erb).
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Bayern gedeihen kann, welche Probleme sich auftun und ob es schon Beispiele für 
gelungene Projekte oder Kooperationen gibt. Interessierte finden im angehängten PDF mehr 
Informationen (180219_Einladung Forum muslimisches Alltagsleben_EZIRE). 
Anmeldeschluss ist auch hier der 22. Januar 2018. 

  
 

6. Tagesseminar für Engagierte zum Asyl- und Sozialrecht am 3. März 2018 auf der 
Frankenwarte 
Am 3. März 2018 findet auf der Frankenwarte in Würzburg ein Seminar zu den Grundlagen 
des Sozial- und Ausländerrecht für Geflüchtete statt.  Ziel ist es, die Handlungsfähigkeit von 
Engagierten in der Geflüchtetenarbeit auszubauen und ihnen praktische Hinweise an die 
Hand zu geben. Die Teilnehmerpauschale liegt bei 45 €. Weitere Informationen und die 
Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie in der Einladung als PDF 
(180303_Sozial_Auslaenderrecht_SB) oder Online hier: https://www.frankenwarte.de/unser-
bildungsangebot/veranstaltung.html?id=768. 

  
 

7. Informationsschreiben von RA Laaser zur Identitätsverweigerung und RA Heinhold 
zur Passpflicht von Schutzberechtigten 
In einem Rundschreiben der Rechtsanwaltskanzlei Laaser werden wichtige Hinweise zum 
Thema Identitätsverweigerung für afghanische Geflüchtete gegeben. Nach Abschluss des 
Asylverfahrens sollte sich jeder Afghane umgehend um einen Pass bemühen, diese 
Bemühungen stets dokumentieren und dabei den Kontakt mit der Ausländerbehörde suchen. 
Kein Termin sollte ignoriert werden. Anders als oft zu hören sei, erleichtere ein Pass nicht 
die Abschiebung, sondern umgekehrt, erhöhe die fehlende Vorlage erst die Gefahr auf die 
„Abschiebeliste“ zu kommen. Das ganze Schreiben der Kanzlei auf Deutsch und auf Farsi ist 
der Mail angehängt (DOC 171229Rechtsanwaltskanzlei Laaser_Identitätsverweigerung). 
 
RA Heinhold geht in seinem Schreiben auf die Passpflicht von Schutzberechtigten ein. Es 
wird der  grundsätzliche rechtliche Rahmen beschrieben und vor allem die mögliche Zu- 
oder Unzumutbarkeit der Beantragung eines Passes bei der Heimatbehörde thematisiert. 
Die Übersicht ist der Mail angehängt (PDF 171220RAHeinhold Passpflicht 
Schutzberechtigte). 

         
 

Bitte melden Sie sich jederzeit gerne bei Fragen und Anregungen.  
Wir wünschen Ihnen schon jetzt ein schönes Wochenende und weiterhin viel Kraft für Ihr 
großartiges Engagement.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Tobias Goldmann  Sandra Hahn  Tobias Bothe 
 
Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Würzburg e. V.  
Randersackerer Straße 25  
97072 Würzburg 
 
 

https://www.frankenwarte.de/unser-bildungsangebot/veranstaltung.html?id=768
https://www.frankenwarte.de/unser-bildungsangebot/veranstaltung.html?id=768
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Alle Zimmer verfügen über Dusche, WC sowie Telefon mit 
Internetanschlussmöglichkeit. Empfang, Restaurant und ein 
Tagungsraum sind rollstuhlfreundlich erreichbar. Die Toiletten 
in Haus 1 sowie zwei Gästezimmer sind rollstuhlgerecht aus-
gestattet. Alle Gästezimmer sind Nichtraucher-Zimmer. 
 
Würzburg, 13.11. 2017 
 
Mit freundlichen Grüßen 


 
 
 
 
 
 


Stephanie Böhm, Referentin 
 
Anmeldeabschnitt (per Fax / Post) bitte abtrennen, umgehend 
zusenden an (gilt nicht für Online-Anmeldungen): 


W 0901,  Akademie Frankenwarte, Seminarsekretariat Car-
men Schmitt, Leutfresserweg 81-83, 97082 Würzburg 
 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
O am Seminar W 0901 „Sozialrecht“ am 03.März 2018 


nehme ich teil 
O ich möchte vegetarisches Essen 
O ich wünsche eine Voranreise am 02. März 2018 
 
 
 
_____________________________________________________ 
(Name, Vorname) 
_____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
(Straße und Hausnummer) 
_____________________________________________________ 
(PLZ, Ort)                                                                  (Bundesland) 
_____________________________________________________ 


(E-Mail) 
_____________________________________________________ 
(Telefon, tagsüber) 
_____________________________________________________ 
(Beruf)                                                                     (Geb.-Datum) 
 
Ich erkläre mich mit der Speicherung der Daten einverstanden 
sowie auch per E-Mail Informationen und Einladungen zu erhalten 
- Diese Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen - 
Ich habe die Hinweise zum Datenschutz zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 


(Datum, Unterschrift) 


Anmeldehinweise und Teilnahmebedingungen 
 


Verbindliche Anmeldung: 
Bitte melden Sie sich mit dem links angefügten Anmelde-
abschnitt an und überweisen Sie die Teilnahmepauschale bis 
spätestens 3 Wochen vor Veranstaltungsbeginn auf unser 
Konto bei der Sparkasse Mainfranken Würzburg IBAN 
DE85 7905 0000 0000 0611 76, BIC BYLADEM1SWU mit 
Nennung Ihres Namens und der Veranstaltungsnummer 


W 0901 auf dem Überweisungsbeleg. Ihre Anwesenheit ist 
während der gesamten Veranstaltungszeit Teilnahmevoraus-
setzung. 
Teilnahmepauschale: 
Die Teilnahmepauschale beträgt  € 45,00. Studierende und 
Schüler erhalten eine Ermäßigung von 50% auf diesen Betrag 
bei Vorlage einer entsprechenden Bescheinigung (mit der An-
meldung zusenden). Eine Voranreise für € 45,00 (Übernach-
tung mit Frühstück) ist möglich. 
Die TN-Pauschale ist unabhängig von der in Anspruch ge-
nommenen Leistung. 
Stornierung: 
Ihre Stornierung muss schriftlich per Brief, Fax (0931 / 80464-
44) oder E-Mail ( carmen.schmitt@frankenwarte.de ) erfolgen. 
Erfolgt Ihre Absage bis zu zwei Wochen vor Veranstaltungsbe-
ginn, entstehen Ihnen keine Kosten. Geht Ihre Absage später 
als zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn ein, berechnen wir 
eine Stornogebühr von 50% der Teilnahmepauschale. Um eine 
Stornogebühr zu vermeiden, besteht die Möglichkeit, eine/n 
geeignete/n Ersatzteilnehmer/in zu benennen. Bei Fernbleiben 
ohne vorherige Abmeldung bzw. Abmeldung erst am Anreise-
tag wird die volle Teilnahmepauschale in Rechnung gestellt.  
Ausfall des Seminars: 
Bei zu geringer Teilnahmezahl oder in Fällen höherer Gewalt 
behalten wir uns die Absage des Seminars vor. Wir werden Sie 
zum frühestmöglichen Zeitpunkt informieren und die Teilnah-
mepauschale zurückerstatten. 
Anreisehinweise: 


erhalten Sie im Internet unter www.frankenwarte.de oder 
senden wir Ihnen auf Wunsch gerne zu. 


 
Alle unsere Angebote finden Sie auch auf unserer Homepage 
unter www.frankenwarte.de 
 
Hinweise zum Datenschutz: 


Die Akademie Frankenwarte speichert die Daten der Teilnehmenden 


(Interessensgebiete, besuchte Veranstaltungen). Diese Daten werden 
ausschließlich zum Zweck der Durchführung und Evaluation der Veran-
staltungen für unsere Zuwendungsgeber sowie zur Information über 
Angebote der Akademie Frankenwarte und der Friedrich-Ebert-Stiftung, 
mit der die Gesellschaft für Politische Bildung e.V. eng kooperiert, ver-
wendet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Die Einhaltung der ge-
setzlichen Datenschutzbestimmungen wird zugesichert. 


 


 


 


 
 


 


 


Die Gesellschaft für Politische Bildung e.V. lädt 


am Samstag, dem 03. März 2018 
in die Akademie Frankenwarte Würzburg zum 


Seminar ein:      W 0901 
 


 


Sozial- und Ausländerrecht in der 


Arbeit mit Geflüchteten  
Tagesseminar für bürgerschaftlich Engagierte in 
der Geflüchtetenarbeit  
 


Insbesondere seit dem „Sommer der Migration 
2015“ unterstützen viele Bürgerinnen und Bürger  
nach Deutschland geflohene Menschen.  
Dabei tauchen nach und nach unterschiedliche 
Fragen rechtlicher und praktischer Art auf, so-
wohl bei Anerkannten als auch bei Asylbewer-
ber_innen.  
In diesem Tagesseminar erhalten Sie die Grund-
lagen im Überblick und viele konkrete praktische 
Hinweise für Ihre Arbeit. 
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Seminarteam: Stephanie Böhm, Referentin, Aka-
demie Frankenwarte Würzburg 


 Bettina Gütschow, 
Dipl.-Soz.päd. (FH), Ev. Theologin, 
München 


  
  
Insbesondere seit dem „Sommer der Migration 2015“ 
unterstützen viele Bürgerinnen und Bürger  nach 
Deutschland geflohene Menschen.  
Dabei tauchen nach und nach unterschiedliche Fragen 
rechtlicher und praktischer Art auf, sowohl bei Aner-
kannten als auch bei Asylbewerber_innen.  
In diesem Tagesseminar erhalten Sie die Grundlagen im 
Überblick und viele konkrete praktische Hinweise für 
Ihre Arbeit. 


 Samstag, 03.03.2018 
  
bis 09.30 h Anreise, Begrüßungskaffee  
  
09.30 – 10.00 h Begrüßung, Organisatorisches, 


Einführung, Vorstellung 


Stephanie Böhm 
 


10.00 – 11.30 h Hartz IV/Jobcenterleistungen für An-
erkannte 


Bettina Gütschow 
  


11.45 – 13.00 h AsylbLG für Asylbewer-
ber_innen/Geduldete und Arbeitser-
laubnisse 


Bettina Gütschow 
  


13.00 – 14.00 h Mittagessen und Mittagspause 


14.00 – 15.00 h Aufenthaltsrechtliche Möglichkeiten 
nach abgelehntem Asyl  


 Bettina Gütschow 


15.15 – 16.30 h 
 
 
 


Besprechung von eingebrachten 
Fallbeispielen der Teilnehmenden 


Bettina Gütschow 


16.30 – 17.00 h Was nehme ich mit? 
Abschließende Gesprächsrunde 
Seminarauswertung und -ende 


 Stephanie Böhm 


(Änderungen vorbehalten) 


Sie sind herzlich zum Tagesseminar eingeladen! 


 


Zielgruppe dieses Seminars: 
ehrenamtlich bzw. bürgerschaftlich in der Flüchtlingsar-
beit Engagierte. 
 


Wenn Sie bereits konkrete Fragen oder Fallbeispiele 


haben, so schreiben Sie uns diese bitte vorab:  


stephanie.boehm@frankenwarte.de 


 
 
Lernziele: 
Informationen über das Sozial- und Ausländerrecht für 
Geflüchtete; Erfahrungsaustausch mit anderen Enga-
gierten in der Geflüchtetenarbeit; Mehr Handlungsfähig-
keit für die Unterstützung von Geflüchteten entwickeln. 


 
Zugänglichkeit: 
Das Seminar ist von der Akademie Frankenwarte allge-
mein für interessierte Bürgerinnen und Bürger offen, 
zusätzlich angeschrieben werden Personen in der Inte-
ressendatei der Akademie Frankenwarte. Darüber hin-
aus wird das Seminar öffentlich im Internet 
www.frankenwarte.de/unser-bildungsangebot/aktuell.html 


ausgeschrieben. 
 


 
Akademie Frankenwarte 


Leutfresserweg 81 – 83, 97082 Würzburg 
Telefon: 0931 / 80464-0 (Zentrale) 


Sekretariat: 0931 / 80464-340, 
e-mail: carmen.schmitt@frankenwarte.de 


 
 


 


Wir laden Sie ein:  
 
Modernes Tagen mit historischem Flair. 
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Rechtsanwaltskanzlei Laaser

29. Dezember 2017 um 20:41 · 

*WICHTIG- IDENTITÄTSVERWEIGERER* (NACHTRAG: AUF PERSISCH UNTEN, leider keine Garantie für die Übersetzung) Aufgrund der Erklärung der Bundesregierung, dass nur noch Straftäter, Gefährder und sog. hartnäckige Identitätsverweigerer nach Afghanistan abgeschoben werden, ist es hinsichtlich der Pflicht zur Mitwirkung der Identitätsfeststellung besonders wichtig, sich richtig nach Abschluss des Asylverfahrens zu verhalten. Sobald ein Asylverfahren abgeschlossen oder ein Zweitantrag als unzulässig abgelehnt worden ist, muss sich jeder Afghane umgehend um einen Pass bemühen. Gerade in Bayern mussten wir bei den letzten Abschiebungen schmerzlich erfahren, dass der Begriff "hartnäckiger Identitätsverweigerer" sehr eigensinnig ausgelegt wird. Wichtig ist also, dass der erstmaliger Aufforderung der Behörde gefolgt wird und beim afghanischen Konsulat ein Pass beantragt wird. Kein Termin beim Konsulat, kein Termin bei der Ausländerbehöörde und kein Brief darf ignoriert werden. Ist keine Tazkira vorhanden, empfiehlt es sich trotzdem mit einem Zeugen zum Konsulat zu gehen, der bestätigen kann, dass aufgrund fehlender Tazkira kein Pass ausgestellt worden ist. Teilweise wird das auch schriftlich bestätigt. Im Anschluss muss unbedingt eine Tazkira beschafft werden. Durchgehend ist zwingend erforderlich den engen Kontakt zur Ausländerbehörde zu suchen. Es sollte - möglichst schriftlich - mitgeteilt werden, welche Bemühungen vorgenommen werden oder worden sind. Ist weder die Pass - noch die Tazkirabeschaffung möglich, sollte dies der Behörde mitgeteilt werden und mit einer Aufforderung verbunden sein, dass die Ausländerbehörde eine Möglichkeit aufzeigt und die Pflicht konkreter definiert. Die Anforderungen an die Bemühungspflichten sind sehr hoch. Es empfiehlt sich daher bereits im laufenden Asylverfahren eine Tazkira zu beschaffen. Die Vorlage eines Passes erleichtert auch nicht die Abschiebung, sondern die fehlende Vorlage bringt erst die Gefahr auf die "Abschiebeliste" zu kommen. Durch eine Vereinbarung mit Afghanistan kann eine Abschiebung nämlich auch ohne Pass durchgeführt werden. Dafür werden sog. Heimreisedokumente ausgestellt, nachdem das afghanische Konsulat die Staatsangehörigkeit bestätigt hat. Im Zweifelsfall sollte ein Anwalt beigezogen werden. Am Ende kann das darüber entscheiden, ob eine Abschiebung erfolgt oder nicht. Sobald die Person in Abschiebehaft ist, ist es schwer allein aufgrund der Frage der Identitätsverweigerung noch eine Abschiebung zu verhindern.

اطلاعیهٔ مهم ادارهٔ مهاجرت دولت آلمان برای مهاجرین 
افغانستانی.

متن آلمانی در زیری این متن است، بخوانید[image: https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f20/1/16/2b07.png]⬇

کسانیکه نمیخواهند تثبیت هویت شوند
به اساس اعلام دولت آلمان فقط مجرمین، عاملین جنایت و اشخاص خطرناک ویا به عبارهٔ دیگر کسانیکه نمیخواهند هویت شان تثبیت شود به افغانستان دیپورت خواهند شد.
خیلی مهم است که بعداز بسته شدن دوسیهٔ پناهندگی صحیح عمل کنید.
همینکه مراحل پناهندگی منفی به پایان رسید و یا اجازهٔ تقاضا دادن بار دوم پناهندگی مردود شد هر فرد افغانستانی باید برای اخذ پاسپورت افغانستانی اقدام نماید.
ما در ایالت بایرن شاهد دیپورت های خیلی درد ناک هستیم که به اصطلاح تحت عنوان نا آمادگی افراد برای تثبیت هویت شان بودند.
خیلی مهم است که به توصیهٔ ادارهٔ دولتیخارجیها ( Ausländerbehörde )
به قنسولگری افغانستان تقاضای اخذ پاسپورت داده شود.
بدون مراجعه و تقاضای پاسپورت تماس با ادارهٔ خارجی ها نا ممکن است.
اگر دارندهٔ تذکره نیستید باید یک شخص را منحیث شاهد با خود در قنسولگری برد و خواستار سندی شوید که تصدیق نماید به سبب نداشتن تذکرهٔ توضیح پاسپورت نا ممکن است. باید ادارهٔ خارجی هارا متقاعد بسازید که شما تمام کوششهای ممکن را برای بدست آوردن پاسپورت افغانستانی انجام داده اید.
چون تعداد متقاضیان خیلی زیاد است توصیه میگردد که حتی در جریان مراحل پناهندگی برای گرفتن تذکره اقدام نمائید که بعداً برای اخذ پاسپورت کار تان را ساده تر میسازد و شما را از آمدن در لیست دیپورتیها نجات میدهد.
در نتیجهٔ توافقنامهٔ بین دولت آلمان و افغانستان اتباع افغانستانی میتوانند هم بدون پاسپورت دیپورت شوند که دولت افغا نستان برایشان برگهٔ عودت به وطن میدهد.
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Passpflicht von Schutzberechtigten  
 
,  
 
 
 
Der Druck auf Schutzberechtigte ( gem. § 25 Abs.1 bis 3 AufenthG)  einen Heimatpass 


oder sonstige Dokumente nicht nur vorzulegen, sondern auch beim Herkunftsstaat  einen  


Pass zu beantragen, hat in der letzten Zeit  zugenommen. Die Menschen werden  


teilweise mit Strafanzeigen bedroht. Es sei deshalb die Rechtslage dargestellt: 


 


A. Passpflicht 


 


1.) Grundsatz 


Jeder Ausländer, der sich in Deutschland aufhält, ist grundsätzlich verpflichtet, einen Pass 


oder Passersatz zu besitzen (§ 3 Abs.1 AufenthG). Pass meint einen ( in Deutschland 


anerkannten) Nationalpass; was ein Passersatz ist,  ist in § 3 und 4 AufentV geregelt. Die 


bekanntesten deutschen Passersatzdokumente sind  der Reiseausweis für  Flüchtlinge (§ 


1 Abs.1 AufenthV) und der Reiseausweis für Ausländer (§ 5 Abs.1 AufenthV). 
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Nach § 3  Abs.1 S.2 AufenthG erfüllen Ausländer für den Aufenthalt im Bundesgebiet ihre 


Passpflicht durch den Besitz eines Ausweisersatzes gem.  § 48 Abs.2 AufenthG. Diese 


Grundsätze gelten auch für Schutzberechtigte 


 


2.) Mitwirkungspflichten 


 


 § 15 AsylG regelt die allgemeinen Mitwirkungspflichten. In seinem Absatz 2 Satz 1 


Nummer 4 ist ausgeführt, dass der Ausländer verpflichtet ist, „seinen Pass oder 


Passersatz“ den Behörden „vorzulegen, auszuhändigen und zu überlassen“, in Satz 1 


Nummer 5, „alle erforderlichen Urkunden und sonstigen Unterlagen, die in seinem Besitz 


sind, den … Behörden vorzulegen, auszuhändigen und zu überlassen“ und schließlich in 


Satz 1 Nummer 6 „im Falle des Nichtbesitzes eines gültigen Passes oder Passersatzes 


an der Beschaffung eines Identitätspapieres mitzuwirken“.  


Gleiches bestimmt § 48 Abs.3 S.1 AufenthG. Welche Urkunden und sonstigen Unterlagen 


damit gemeint sind, ist in § 15 III AsylG erläutert – im Wesentlichen geht es um solche 


Papiere, die geeignet sind, die der Identität, Staatsangehörigkeit und Herkunft zu belegen.  


 


2.1. Klar ist damit, dass vorhandene Pässe und sonstige Unterlagen den Behörden 


vorzulegen und zu überlassen sind.  


 


2.2. Bei § 15 Abs.2 Nr.6 AsylG, also der Pflicht ein Identifikationspapier zu beschaffen,  ist 


zu differenzieren: 


Es ist einhellige Rechtsauffassung, dass es „dem politisch Verfolgten aber grundsätzlich 


nicht zuzumuten“ ist, während des Asylverfahrens an den Verfolgerstaat heranzutreten. 


„Denn damit rückt er zumindest z. T. von seinem Asylvorbringen ab“ (Bergmann/Dienelt, § 


15 AsylG, Randnummer 11; ebenso NK-AuslR, Koch, AsylG § 15, Randnummer 20; 


Hailbronner, AsylG § 15, Randnummer 45, 47, Gemeinschaftskommentar, Funke-Kaiser, 


AsylG § 15, Randnummer 41; Marx, AsylG § 15, Randnummer 18 ff; VGH BW vom 


06.10.1998, InfAuslR, 1999, 278; ausdrücklich auch BayVGH Urteil vom 10.12.2001, 


24 B 01.2059). Solange also ein Flüchtling sich darauf beruft, dass er aus asylrechtlichen 


Gründen verfolgt wird, kann ihm eine Vorsprache bei den Heimatbehörden nicht 


abverlangt werden. Dies resultiert nicht nur daraus, dass eine freiwillige Beantragung oder 


Verlängerung eines Nationalpasses ein Erlöschensgrund für den asylrechtlichen Schutz 


darstellt, sondern auch daraus, dass dies die mögliche Gefahr einer politischen 
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Verfolgung des Asylsuchenden erhöhen könnte und eine Gefährdung der in der Heimat 


befindlichen Angehörigen nicht ausgeschlossen werden kann. Aus den genannten 


Gründen entspricht es der Auffassung in Literatur und Rechtsprechung, dass während 


eines laufenden Asylverfahrens (dh. solange  keine vollziehbare   Ausreiseaufforderung 


besteht)  zwar verlangt werden kann, bei Dritten hinterlegte Pässe und Urkunden 


anzufordern, nicht aber an eine Vertretung oder gar Behörde im Verfolgerstaat selbst 


heranzutreten.  


 


3.) Deutscher Passersatz   


Ist der Ausländer als  als Asylberechtigter anerkannt ist oder hat er den  Flüchtlingsstatus 


erhalten, hat er einen Rechtsanspruch auf Ausstellung eines Reiseausweises für 


Flüchtlinge (GFK-Pass). Er erfüllt damit seine Passpflicht.  


 


Es besteht keine Verpflichtung, sich - etwa zur Klärung der Identität- an die 


Heimatbehörden zu wenden und einen Nationalpass zu beantragen. Dies ist aus den 


vorgenannten Gründen unzumutbar . Manche Ausländerbehörden verlangen dies 


dennoch - dies ist rechtswidrig. 


 


Der Flüchtling  darf sich nicht freiwillig einen Heimatpass beschaffen, da sonst das 


Erlöschen des Flüchtlingsstatus droht (§ 71 I Nr. 1 AsylG). 


Andererseits wird eine Passbeschaffung in bestimmten Situationen von deutschen 


Behörden verlangt (etwa bei einer Eheschließung). Kommen die Betroffenen dem nach, 


erlischt der Status nicht, da sie ja nicht "freiwillig" gehandelt haben und hierin auch keine 


"Schutzunterstellung" liegt  


 


4.)  Heimatpass  


  


Wurde nur subsidiärer Schutz nach § 4 AsylG gewährt oder ein Abschiebungsverbot nach 


§ 60 V bzw. VII AufenthG festgestellt, greift grundsätzlich  die Passpflicht von § 3 


AufenthG ein.  Hat der Betreffende  einen Pass, der zB bei Verwandten deponiert ist, ist 


dieser zu beschaffen und vorzulegen.  


 


Komplex ist die Lage, wenn kein Pass existiert sondern dieser bei dem Herkunftstaat erst  


noch beantragt werden muss. Die Auffassung  mancher  Ausländerbehörden, dass die  
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Betroffenen stets  verpflichtet  seien, einen Heimatpass zu beantragen, ist nicht 


zutreffend. 


 


4.1. Der BayVGH hat im Beschluss vom 10.02.2016 - 19 ZB 14.2708 schon im Leitsatz 


festgehalten, dass subsidiär Schutzberechtigte aufgrund Art.25 RL 2011/95/EU (sog. 


Qualififikations-RL), die keinen Reisepass erhalten können,  ein deutsches  


Reisedokument unter denselben Voraussetzungen wie anerkannte Flüchtlinge 


beanspruchen können. Ein konkreter Reiseanlass sei nicht verlangt. Eine zweifelsfreie 


Klärung der Identität sei nicht erforderlich - der Reiseausweis könne mit dem 


einschränkenden Hinweis versehen werden, dass die Personaldaten auf eigenen 


Angaben des Antragstellers beruhten.  


Ist die Beschaffung eines Heimatpasses also unmöglich, ist dem subsidiär 


Schutzberechtigten ein Reiseausweis für Ausländer auszustellen; damit wird die 


Passpflicht erfüllt. 


Entsprechendes dürfte für humanitär Schutzberechtigte gelten, bestimmt doch § 5 Abs.1 


AufenthV, dass ein Reiseausweis für Ausländer ausgestellt werden kann, wenn ein 


Heimatpass nicht erlangt werden kann. Sofern keiner der gesetzlich geregelten 


Ausnahmefälle vorliegt,  dürfte - gerade wegen der bestehenden Passpflicht  und des 


nicht nur vorübergehenden Aufenthalts des Schutzberechtigten - das Ermessen 


regelmäßig auf Null reduziert sein. 


 


4.2. Strittig sind die Fälle, in denen die Passbeschaffung als unzumutbar geltend gemacht 


wird. 


 


4.2.1. Teilweise wird die Auffassung vertreten, das es subsidiär und humanitär 


Schutzberechtigten generell unzumutbar sei, bei den Heimatbehörden einen Pass zu  


beantragen. So hat der Bay VGH im Urteil vom 18.01.2011 - 19 B 2157 ausgeführt, dass  


- im Gegensatz zu einer Vorsprache bei der Heimatbehörde zum Zweck  der  Entlassung 


aus der Staatsangehörigkeit - der Antragsteller mit dem Begehren auf Ausstellung eines 


Reisepasses "im Ergebnis den Schutz des Verfolgerstaates in Anspruch nimmt. Sie ( die 


Antragstellerin) müsste sich der Ordnung des Verfolgerstaates unterwerfen und mit ihrem 


Handeln diese Ordnung anerkennen, die sie gleichzeitig in menschenrechtswidriger 


Weise aus der staatlichen Friedensordnung ausgrenzt" . Die Situation sei im materiellen 


Kern und vom Ergebnis her mit der eines Flüchtlings gem. § 60 Abs.1 AufenthG 







 5 


vergleichbar. Folgt man dieser Rechtsauffassung, ist es subsidiär Schutzberechtigten 


generell unzumutbar, an den Verfolgerstaat mit der Bitte um Ausstellung eines 


Reisepasses heranzutreten - es ist dann ein deutsche Passersatz auszustellen .   


Da es  bei dem vom VGH entschiedenen Fall um eine Verfolgung wegen  sog. 


gewillkürter Nachfluchtgründe handelte und die Antragstellerin deshalb nur 


Abschiebungsschutz erhielt (obwohl eigentlich eine asylrechtliche Verfolgung drohte), ist 


unklar, ob sich diese Entscheidung  auf andere Fälle des Menschenrechtsschutzes - etwa 


Schutz wegen Krankheit oder vor Bürgerkrieg - übertragen lässt. 


 


4.2.2. Jedenfalls wird dies aber in den Einzelfällen zu bejahen sein, in denen der 


Schutzberechtigte staatliche Reaktionen  befürchtet - sei es auch zeitversetzt (im Fall 


einer  hypothetischen Rückkehr oder bei einer Reise ins Ausland mit dem Heimatpass) 


oder wenn die Gefahr besteht, dass Familienangehörige wegen des Antragstellers  


bedrängt werden. An die Furcht darf kein strenger Maßstab angelegt werden, da es hier 


um die Zumutbarkeit geht,  das Ansinnen, sich den Regeln des  Verfolgerstaates zu 


unterwerfen und  damit  diese anzuerkennen, obwohl ihn dieser Staat verfolgend 


ausgegrenzt hat. 


 


Immer wieder wird von den Betroffenen die Furcht geäußert, bei einer Vorsprache beim 


Heimatkonsulat/-botschaft könnten man dort  festgenommen und sogleich ins Heimaltland 


deportiert  werden. Diese Gefahr ist realistischerweise nicht gegeben. Ein derartiger Fall 


hat sich nie ereignet. 


 


Ist die Passbeschaffung unzumutbar, kommt  wie bei der Unmöglichkeit der 


Passbeschaffung die Erteilung eines Reiseausweises für Ausländer  in Betracht. Da die 


Behörden an die Zumutbarkeit  einen strengen Maßstab anlegen, wird oft das Gericht zu 


entscheiden haben. Der Einzelne hat abzuwägen, ob er eine jahrelange, u.U. teuere 


gerichtliche Auseinandersetzung  (und manchmal zusätzlich Benachteiligungen durch das 


Ausländeramt) auf sich nimmt oder  sich dem behördlichen Ansinnen beugt und seinen 


Aufenthalt und Status in Deutschland durch einen Passantrag dem Verfolgerstaat 


offenbart. 
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5.) Ausweisersatz , § 48 AufenthG  


 


Ein Ausländer erfüllt für den Aufenthalt in Deutschland seine Passpflicht durch den Besitz 


eines Ausweisersatzes, § 3 Abs.1 S.2 AufenthG. Da jeder Schutzberechtigte, wie noch zu 


zeigen ist, im Besitz eines Ausweisersatzes sein müsste, ist das Insistieren mancher 


Ausländerbehörde auf der Beantragung von Heimatpässen durch Schutzberechtigte nicht 


nachvollziehbar . 


 


5.1. § 48 Abs.2 AufenthG  bestimmt, dass ein Ausländer, der einen Pass oder Passersatz 


weder besitzt noch in zumutbarer Weise erlangen kann, der Ausweispflicht ( die in Abs.1 


geregelt ist) mit einem Ausweisersatz genügt. § 48 Abs. 4 AufenthG schreibt vor, dass 


dem Ausländer, bei dem nach § 5 Abs.3 AufenthG von der Passpflicht abgesehen wird ( 


also auch  dem Schutzberechtigten gem. § 25 Abs.1 bis.3 AufenthG), ein Ausweisersatz 


ausgestellt wird. Diese Bestimmung ist zwingend ( VGH Bad.-Württ., Beschluss vom 


19.5.20122 - 11 S 522/11). Eines Antrags bedarf es in diesem Fall nicht. 


 


Im Ergebnis bedeutet das, dass ein Schutzberechtigter gem. § 25 Abs. 1 bis 3 AufenthG 


sich auch ohne Pass oder Passersatz in Deutschland rechtmäßig aufhält. Nur zum 


Grenzübertritt benötigt er einen Pass oder Passersatz.  


 


5.2. Allerdings bestimmt Satz 2  von § 48 Abs.3 AufenthG, dass Abs. 3 hiervon unberührt 


bleibt. Dort ist festgehalten, dass ein Ausländer ohne Pass- oder Passersatz verpflichtet 


ist, " an der Beschaffung des Identitätspapiers mitzuwirken" und vorhandene Unterlagen 


und Dokumente vorzulegen. Diese Vorschrift wird von manchen Behörden  dahin 


missverstanden, dass auch der schutzberechtigte  Ausländer trotz § 5 Abs.3 AufenthG 


einen Passantrag stellen müsse. Dies ist nicht nur systematisch verfehlt ( weil Satz 1 ja 


gerade von dem Nicht-Bestehen einer solchen Pflicht ausgeht), sondern  ignoriert auch 


den Wortlaut der Norm. 


Deren 1.Halbsatz verlangt nur eine "Mitwirkung" und deren 2.Halbsatz   die Vorlage, 


Aushändigung und Überlassung vorhandener Dokumente. Nirgends in § 48 AufenthG ist 


eine Antragstellung bei den Behörden des Verfolgerstaates verlangt. Auch die VV sehen 


dies so, wenn es dort heißt, dass  im Gegensatz zu den Pflichten nach  § 56 Abs.1Nr.1 


bis 3 AufenthV und § 15 Abs.2 Nr. 6 AsylG, die eine Pflicht des Ausländers begründen 


"selbstständig für den Besitz eines Passes oder Passersatzes zu sorgen,…§ 48 Absatz 3 
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eine Mitwirkungspflicht bei Bemühungen der Behörden , einen Pass oder Passersatz zu 


beschaffen oder die Behörde sonst bei der der Feststellung der Identität …zu 


unterstützen" (VV AufenthG  Nr. 48.3.1 S.2). Da die Behörden  bei ihren Bemühungen zur 


Identitätsklärung bei Schutzberechtigten den Grund für das Absehen von der Passpflicht 


beachten müssen - Unzumutbarkeit des Herantreten an den Verfolgerstaat - betont Abs. 3 


lediglich die  allgemeine Verpflichtung/Obliegenheit des Passbesitzes und der 


Identitätsklärung und ist bei Schutzberechtigten nach § 25 Abs.1 bis 3 AufenthG von 


geringer Praxisrelevanz. Er verlangt keine Passbeantragung eines Schutzberechtigten bei 


den Behörden des Herkunftsstaats 


 


B. Strafbarkeit des Nichtbesitzes eine Passes oder Passersatzes   


 


Nach § 95 Abs.1 Nr.1 AufenthG wird bestraft, wer entgegen § 3 Abs.1 in Verbindung mit  


48 Abs.2 sich im Bundesgebiet aufhält. § 3 Abs. 1 AufenthG verlangt von jedem Ausländer 


den Besitz eines Passes oder Passersatzes; doch wird die Passpflicht im Inland durch 


einen Ausweisersatz gem .§ 48 Abs.2 AufenthG erfüll, bestimmt §  Abs.1 S.2 AufenthG. 


 


Wie oben ausgeführt ist einem Schutzberechtigten gem. § 25 Abs.1 bis 3 AufenthG von 


Amts wegen ein Ausweisersatz auszustellen - womit keine Strafbarkeit vorliegt ( BVerfG , 


NZSt 2003,488; NVwZ 2006,81) Denn hierfür ist eine eigenes, schuldhaftes Handeln oder 


Unterlassen des Ausländers verlangt. Ein pflichtwidriges Unterlassen der Ausstellung eines 


Ausweisersatzes kann ihm dagegen nicht angelastet werden.  


Der Hinweis mancher Ausländerbehörden an  Schutzberechtigte, sie würden sich strafbar 


machen, ist  daher  nicht nur substanzlos,  sondern  selbst  strafrechtlich bedenklich, weil 


dabei  unter Drohung mit einem empfindlichen Übel die Vornahme von Handlungen erreicht 


werden soll, zu denen der Betreffende nicht verpflichtet sind. 


 


 


C. Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen bei fehlendem Pass 


 


1.) Asylberechtigte, Flüchtlinge und  Subsidiär Schutzberechtigte  haben  einen 


Rechtsanspruch auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis (auch wenn sie weder einen 


Heimatpass besitzen noch einen Passersatz).   § 5 III AufenthG schreibt ausdrücklich vor, 
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dass in diesen Fällen bei der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis vom Passerfordernis 


abzusehen ist.  


 


Abschiebungsschutzberechtigte (gemäß § 60 V und VII AufenthG) haben keinen 


Anspruch auf eine Aufenthaltserlaubnis; ihnen "soll" lediglich eine Aufenthaltserlaubnis 


erteilt werden. Hier liegt ein sog. "gebundenes" Ermessen vor. Die Ausländerbehörde hat 


zu entscheiden, ob eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wird (was der Regelfall ist) oder nur 


eine Duldung. Ein fehlender Pass darf dabei nicht als Argument zur Verweigerung der 


Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis herangezogen werden, wie § 5 III 1 AufenthG  


zwingend vorschreibt.  (so schon Bay VGH vom 1.6.2006, - 19 ZB 06.659) 


Ausländerbehörden argumentieren bei dieser Fallkonstellation oft, dass der Ausländer 


gegen seine Mitwirkungspflicht verstoßen habe  und die Identität nicht geklärt sei, 


weshalb lediglich eine Duldung in Betracht komme. Diese Argumentation trägt nicht. 


Vielmehr  kommt eine Verweigerung der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nur in 


Betracht, wenn  der  Ausländer gegen Mitwirkungspflichten im Zusammenhang mit der 


möglichen Ausreise in einen Drittstaat ( § 25 Abs.3 S.2 AufenthG) verstößt ( VGH aaO) .  


Der Gesetzgeber hat gem. § 5 Abs.3 S.1 AufenthG in diesen Fällen auch bewußt auf die 


Klärung der Identität  als Voraussetzung für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis 


verzichtet; die positive Asylentscheidung beinhaltet zugleich eine Aussage über die 


Identität des Ausländers, welche   nicht durch die Ausländerbehörde  über den Umweg 


angezweifelt werden kann, dass nunmehr Mitwirkungspflichten hinsichtlich der 


Identitätsklärung gefordert werden ( BayVGH 10.12.2001 - 24 BB 01.2059).  


 


2.) Die Aufenthaltserlaubnis ist  international Schutzberechtigten  "sobald wie möglich"  


nach der Schutzgewährung zu erteilen, bestimmt Art 24 Abs.1 der RL 2011/95/EU (sog. 


QualifikationsRL). Nichts anders kann für Asylberechtigte und Personen mit sog. 


nationalem humanitären Schutz gelten. Ein Aufenthaltsfiktion gem. § 81 AufentG  genügt 


nicht, sie "ersetzt keinen Aufenthaltstitel, sondern bewirkt nur die Fiktion der 


Rechtmäßigkeit des Aufenthalts" (VV AufentG Nr. 81.3.6.S.2). Ohne Aufenthaltstitel ist 


der Schutzberechtigte darüber hinaus von manchen, ihm eigentlich zustehenden 


Sozialleistungen ausgeschlossen   (zB. Kindergeld, Bundeselterngeld). 


 


3.) Die Aufenthaltserlaubnis ist Asylberechtigten und Flüchtlingen zunächst für 3 Jahre ( § 


26 Abs.1 S.2 AufenthG), subsidiär Schutzberechtigten für 1 Jahr zu erteilen ( § 26 Abs.1 
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S.3 AufenthG), humanitär Schutzberechtigten gem. § 60 Abs.5 und 7 AufenthG für 


mindestens 1 Jahr ( § 26 Abs.1 S.4 AufentG). Danach ist sie - besteht der Schutzstatus 


fort -  unter denselben Voraussetzungen wie bei der Ersterteilung zu verlängern ( § 8 


AufenthG);  ein Passbesitz ist ebenso wenig verlangt wie eine Identitätsklärung. Die 


Praxis mancher Ausländerbehörden, eine Verlängerung zu verweigern oder nur noch  


(wiederholt) Fiktionsbescheinigungen auszustellen, ist rechtswidrig. 


Die Dauer der Verlängerung ist nur für subsidiär Schutzberechtigte gesetzlich geregelt  


( "für weitere 2 Jahre" § 26 Abs,1 S.3 AufenthG) ; bei  Asylberechtigten bietet sich ein 


Erst-Rechtschluss an; bei humanitär Schutzberechtigten sehen die VV eine Verlängerung 


um 1 bis 3 Jahre vor (VV AufenthG Nr. 26.1.2 S.2) 


 


 


D. Beschäftigungserlaubnis    


 


 


1.) Einem Asylberechtigten, Flüchtling und subsidiär Schutzberechtigten ist kraft Gesetzes 


die Erwerbstätigkeit gestattet (§ 25 I 4 AufenthG, § 25 II 2 AufenthG).  


 


2.) Bei einem Abschiebungsschutzberechtigten gemäß § 60 V und VII AufenthG ist eine 


umfassende Ermessensabwägung vorzunehmen. Ein fehlender Pass oder Passersatz 


kann dabei nur dann zu seinen  Lasten berücksichtigt werden, wenn ein Pflichtverstoß 


vorliegt. Ein solcher ist z.B.  dann zu bejahen, wenn ein vorhandener Pass nicht vorgelegt 


wird , nicht aber, wenn ein schutzberechtigter Ausländer  sich weigert, einen Pass bei der 


Heimatbehörde zu beantragen oder verlängern zu lassen ( denn er erfüllt ja seine 


Passpflicht durch den Ausweisersatz, den auszustellen das Ausländeramt verpflichtet ist).  


Zu seinen Gunsten  ist der Status zu  zu bedenken, weiter, dass sein Aufenthalt einer 


Verfestigung zugänglich ist, so dass nicht nur ein individuelles Interesse an der Erzielung 


eines Erwerbseinkommens und der Selbstverwirklichung durch Tätigkeit, sondern auch ein 


öffentliches Interesse an dessen Integration besteht. 


 


 


Hubert Heinhold 


Rechtsanwalt 
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